



Grußwort der Justizministerin Ministerin, 




Stand. 30. Juli 2009

Frau Walsmann

am 17. August 2009 

anlässlich der Kinderschutzkonferenz „Kooperation im Kinderschutz“ 

zum Thema 
„Kinder brauchen Schutz!“

Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Mit diesen Worten schreibt das Grundgesetz in Artikel 6 den Kinderschutz als Staatsaufgabe und Staatsziel mit Verfassungsrang fest. In Artikel 19 der Verfassung des Freistaates Thüringen heißt es weiter: Kinder und Jugendliche haben das Recht auf eine gesunde geistige, körperliche und psychische Entwicklung. Sie sind vor körperlicher und seelischer Vernachlässigung, Misshandlung, Missbrauch und Gewalt zu schützen. 

Wenn Eltern diesen Schutz nicht gewährleisten können oder selbst eine Gefahr für das Wohl ihres Kindes darstellen, greift die Wächterfunktion des Staates ein. Dieser muss effizient und schnell das Kind schützen und die erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Kinderschutz ist aber nicht nur eine staatliche sondern darüber hinaus auch eine  gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Gesamtgesellschaftlich bedeutet, dass alle, die unmittelbar mit Familien zu tun haben, eine Verantwortung für das seelische und körperliche Wohlergehen von Kindern haben.
Deshalb müssen wir uns aktiv und intensiv für den Kinderschutz einsetzen. Jeder an seinem Platz, jeder mit seinem Fachwissen und jeder mit seinem Zugang zu gefährdeten Kindern und Familien. Und - das ist entscheidend - wir müssen dies gemeinsam tun. 
Denn nur wenn wir den Kinderschutz als gemeinsame Aufgabe begreifen, stellen wir sicher, dass mögliche Gefährdungen den zuständigen Stellen bekannt werden, sich niemand aus Unwissenheit auf den anderen verlässt oder aus Unsicherheit über die eigenen Handlungsmöglichkeiten untätig bleibt. Wir brauchen also nicht nur eine Kultur des Hinschauens und des Kümmerns. 
Wir brauchen Strukturen einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit aller am Kinderschutz Beteiligten, die dann im akuten Fall einer Kindeswohlgefährdung schnell und effektiv greifen. Dabei sollen solche Strukturen nicht nur in akuten Gefährdungslagen schützen. Sie ermöglichen auch einen präventiven Kinderschutz im weiteren Sinne. Prekäre Familiensituationen können durch die Kooperationspartner möglichst frühzeitig erkannt und durch abgestimmte Hilfs- und Beratungsangebote entspannt werden, damit es gar nicht erst zur Eskalation von Gewalt in den betreffenden Familien kommt.
Ganz entscheidend ist damit, wie gut die am Kinderschutz beteiligten Institutionen und Professionen im Netzwerk „Kinderschutz“ zusammenarbeiten. Bereits im Frühjahr hatten wir uns auf der Fachtagung „Guter Start ins Kinderleben“ über Berufs- und Fachgrenzen hinweg mit dem Kinderschutz beschäftigt und angefangen gemeinsame Netzwerke zu knüpfen sowie die bestehenden zu erweitern und zu vertiefen.  
Mit der heute stattfindenden Kinderschutzkonferenz und der Vorstellung der Kooperationsempfehlungen erreichen wir ein weiteres wichtiges Zwischenziel, um gefährdeten Kindern den bestmöglichen Schutz geben zu können. Nicht nur als Ministerin, sondern gerade auch als Mutter zweier Kinder ist es mir besonders wichtig, dass möglichst alle Kinder in Thüringen ohne Angst, Gewalt, Vernachlässigung und Misshandlung aufwachsen können. Starke Netzwerke, fachübergreifende Zusammenarbeit und viel freiwilliges Engagement können einen wirksamen Schutz für Kinder aufbauen. Die Kooperationsempfehlungen sollen hierfür den Rahmen bilden, alle notwendigen Informationen geben, Ansprechpartner benennen und Handlungsleitlinien geben. 
Frau Ministerin Lieberknecht - bei der ich mich an dieser Stelle für die partnerschaftliche Zusammenarbeit im Kinderschutz und für die hervorragende Organisation unserer heutigen Kinderschutzkonferenz bedanken möchte - hat den Stellenwert der Kooperationsempfehlungen bereits hervorgehoben. 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

In Thüringen ist im Kinderschutz viel geleistet worden. Thüringen steht in Fragen des Kinderschutzes bundesweit vorn und an der Seite der Kinder! 
Die Thüringer Landesregierung hat im Jahr 2007 einen umfangreichen Maßnahmenkatalog zur Verbesserung des Kinderschutzes beschlossen und diesen für die Jahre 2008 und 2009 fortgeschrieben. Ziele dieses Maßnahmenkataloges sind unter anderem eine Stärkung des Wächteramtes des Staates, der Ausbau geeigneter und möglichst früh einsetzender Hilfen, der Schutz und die Förderung für Kinder, die unter schwierigen Lebensbedingungen aufwachsen sowie die Entwicklung eines sozialen Frühwarnsystems für Familien. 

Um einen besseren Schutz gefährdeter Kinder sicherzustellen, ist es aber gerade für mich als Justizministerin unabdingbar, dass es auch die erforderlichen gesetzlichen Regelungen gibt, die den Schutz der Kinder und Familien vereinfachen. 
In Thüringen haben wir mit den Anfang dieses Jahres in Kraft getretenen Gesetzen „zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes" und „zur Weiterentwicklung der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule“ wichtige Neuerungen auf den Weg gebracht. 
Auf Bundesebene zu nennen ist das im Juli letzten Jahres in Kraft getretene „Gesetz zur Erleichterung familiengerichtlicher Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls“, welches mit seinen punktuellen Änderungen bei der Zusammenarbeit zwischen den Familiengerichten und der Kinder- und Jugendhilfe ansetzt und damit weitreichende Auswirkungen hat. 

Ein wesentlicher Baustein ist dabei das Vorrang- und Beschleunigungsgebot. Danach sind Verfahren, die den Aufenthalt oder die Herausgabe des Kindes, das Umgangsrecht oder eine Kindeswohlgefährdung betreffen, vorrangig und beschleunigt durchzuführen. Dies soll weitere Verletzungen und Eskalationen vermeiden. Das Gericht soll nunmehr binnen eines Monats nach Einleitung des Verfahrens einen Termin anberaumen und das Jugendamt in diesem anhören. Vorrangiges Ziel des frühen Termins in Auseinandersetzungen über den Umgang ist das Herausfinden, ob es Möglichkeiten einer einvernehmlichen Regelung gibt. Erscheint dies möglich, so werden außergerichtliche Beratungsprozesse eingeleitet. Mit diesen Regelungen lässt der Gesetzgeber eine Hinwendung zu kooperativen Streitschlichtungsverfahren erkennen. Beispielsweise werden mit dem weitgehenden Verzicht auf schriftliche Anträge und Begründungen, der kurzfristigen Terminierung und der sofortigen Einbeziehung des Jugendamtes zentrale Elemente des sog. Cochemer Modells aufgegriffen. All dies dient dem Schutz der gefährdeten Kinder. 

Weitere Reformschritte werden in Kürze mit dem am 1. September 2009 in Kraft tretenden Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit – kurz FamFG – umgesetzt. Damit wird das derzeit noch geltende unübersichtliche und wenig anwenderfreundliche Verfahrensrecht in Familiensachen systematisiert und in einem Gesetz zusammengefasst. Die damit verbundenen Neuregelungen berücksichtigen besonders die Belange der Kinder und führen zu einem besseren Schutz sowie mehr Rechten im Verfahren. 

So werden mit diesem Gesetz beispielsweise die Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte des betroffenen Kindes gestärkt. Künftig wird das Kind in schwierigen Fällen von einem Verfahrensbeistand unterstützt. Dessen Aufgabe ist es, im gerichtlichen Verfahren die Interessen des Kindes zu vertreten und das Kind über den Ablauf des Verfahrens und die Möglichkeiten der Einflussnahme zu informieren. Im Gegensatz zum bisherigen Verfahrenspfleger kann der Verfahrensbeistand nunmehr eine aktive Rolle einnehmen. Zudem kann das über 14-jährige Kind sich künftig zur Durchsetzung eigener Rechte selbst vertreten. 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

Gesetze allein reichen nicht. Nur durch eine möglichst breit angelegte interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Beteiligten, d.h. insbesondere der Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Gesundheitseinrichtungen, Schulen und Kindergärten können wir unser Ziel erreichen. Dabei mögen die einzelnen Kompetenzen, Handlungsmöglichkeiten und auch die Herangehensweisen sehr unterschiedlich sein, jedoch ist das Ziel, einer optimalen Förderung und ein größtmöglicher Schutz der Kinder, das gleiche. Dieses Ziel können wir am ehesten erreichen, wenn alle an einem Strang ziehen. Dafür brauchen wir starke Netzwerke vor Ort und einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch beispielsweise in Fachtagungen wie dieser. 

Insbesondere die Familiengerichte und Jugendämter haben im Bereich des Kinderschutzes viele Berührungspunkte, die Absprachen erforderlich machten. So sind es häufig die Jugendämter, die ein Verfahren wegen Gefährdung des Kindeswohls einleiten. Das Familiengericht erlangt meist erst durch die Anregung des Jugendamtes Kenntnis von einer akuten Gefährdungssituation. 
Durch eine eng vernetzte Zusammenarbeit lassen sich Terminskollisionen und Zeitverzögerungen leicht vermeiden. Auch die neu ins Gesetz eingeführte Erörterung der Kindeswohlgefährdung verspricht den größten Erfolg, wenn Familiengericht und Jugendamt sich über Verfahren und Ziel des Erörterungsgesprächs einig sind. Der Hilfsbedarf kann so vernünftig eingeschätzt und geeignete Hilfsmaßnahmen können vorgeschlagen werden. Gerade die Einschätzung des Jugendamtes spielt in den Verfahren wegen Kindeswohlgefährdung eine ganz entscheidende Rolle. Gerichtliche Weisungen an die Eltern, bestimmte Hilfen zur Erziehung anzunehmen und mit dem Jugendamt zu kooperieren, setzen natürlich voraus, dass das Jugendamt die entsprechende Hilfe auch durchführen kann. Entscheidend ist deshalb, dass alle Beteiligten nicht nur ihre eigenen Erfahrungen und Kompetenzen einbringen, sondern auch die Aufgaben der anderen Berufsgruppen kennen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
Kinder brauchen Schutz, sie brauchen unseren Schutz. Ich wünsche mir daher, dass es uns gemeinsam gelingt, die heute vorgestellten Kooperationsempfehlungen zum Kinderschutz mit Leben zu füllen.   

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Verlauf der Kinderschutzkonferenz, viele interessante Gespräche und vor allem die Möglichkeit sich persönlich kennenzulernen, um die Netzwerke weiter wachsen lassen. Nehmen Sie neue Anregungen, viel Mut und Kraft für ihre verdienstvolle Arbeit mit nach Hause! 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!
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